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Aktenzeichen:STVO/H&F-12/2026

VERORDNUNG

des Bürgermeisters der Marktgemeinde Bisamberg vom 20.03.2026 betreffend der Verfügung
vorübergehender Verkehrsbeschränkungen aus Anlass der Bewilligung It. § 90 StVO 1960 zur Vornähme von
Maßnahmen bei Aufgrabungsarbeiten im Auftrag der Netz Niederösterreich GmbH (Herr Burkhart) in
der Paul-Brait-Gasse im Bereich Hausnummer3-5, zurSanierung eines Wasserhausanschlusses

Die Bewilligung gilt für den Zeitraum von 23.03.2026 bis 30.04.2026, an 1 - 2 Tagen (reine Bauzeit).

Gemäß § 43 Abs. 1a StVO 1960 werden folgende Verkehrsbeschränkungen verfügt:

^^ Das Gefahrenzeichen "Baustelle" (§ 50/9 STVO 1960) ist 150 m bis 250 m vor der
Gefahrenstelle anzubringen.

Das Vorschriftszeichen "Halten und Parken verboten" (§ 52/13b STVO 1960) ist
anzubringen.

mit dem Zusatz "Anfang"+'"Ende" und dem Zusatz "gilt am DATUM, ab xx Uhr"

„ausgenommen Baufahrzeuge" sind aus allen Richtungen kommend mindestens
24 Stunden vor Gültigkeit sichtbar aufzustellen.

Gemäß § 44 StVO 1960 tritt die Verordnung mit der Aufstellung der Verkehrszeichen in Kraft.
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gleichlautend an:
Polizeiinspektion Langenzersdorf, 2103 Langenzersdorf, Schulstraße 24, per E-Mail

angeschlagen am: 20.03.2026
angeschlagen bis: 07.04.2026

abgenommen am:


